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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

In der Sommer- und Herbstsession nahmen Stände- und Nationalrat je eine Motion für
Anpassungen am Stockwerkeigentum an. 
Diskussionslos, stillschweigend und somit einstimmig nahm der Ständerat im Juni 2019
eine Motion Caroni (fdp, AR; Mo. 19.3140) an. Diese forderte, aufbauend auf dem
Bericht des Bundesrates vom März 2019 und einem früheren Postulat Caroni (fdp, AR;
Po. 14.3832), entsprechende gesetzliche Anpassungen am Stockwerkeigentum. Damit
sollten diverse Lücken geschlossen und Anwendungsprobleme gelöst werden.
Namentlich erwähnt wurde vom Motionär der mangelnde Rechtsschutz von
Stockwerkeigentümerinnen und Stockwerkeigentümern, die «ab Plan» erwerben, also
noch vor der Fertigstellung eines Gebäudes.
Im Nationalrat wurde die gleichentags eingereichte und ähnlich lautende Motion von
Beat Flach (glp, AG; Mo. 19.3347) zwar ebenfalls vom Bundesrat zur Annahme
empfohlen, aber wegen Bekämpfung durch Hans Egloff (svp, ZH) erst im September
2019 behandelt. Egloffs zwei Hauptargumente für Ablehnung der Motion waren
einerseits die grundsätzlich ausreichenden rechtlichen Regelungen zum
Stockwerkeigentum und andererseits die Behebung einzelner Probleme durch bereits
aufgegleiste Reformen im Werk- bzw. Kaufvertragsrecht. Da sich einzig die SVP –
geschlossen – und vier Liberale gegen die Motion stellten, wurde diese mit 108 zu 63
Stimmen bei einer Enthaltung klar überwiesen. 1

MOTION
DATUM: 04.06.2019
SEAN MÜLLER

Während die Motion Beat Flach (glp, ZH) bezüglich gesetzlicher Anpassungen am
Stockwerkeigentumsrecht in der Herbstsession 2019 noch vom Nationalrat
angenommen worden war, lehnte sie der Ständerat in der Sommersession 2022
stillschweigend ab. Die kleine Kammer folgte damit dem Antrag ihrer RK-SR. Diese
wiederum begründete ihren Antrag damit, dass das Parlament 2019 eine beinahe
deckungsgleiche Motion von Andrea Caroni (fdp, AR; Mo. 19.3410) an den Bundesrat
überwiesen hatte. Der Bundesrat erarbeite derzeit einen Vorentwurf und eine
Vernehmlassung sei für die zweite Hälfte des Jahres 2023 geplant, so die Kommission.
Folglich sahen die RK-SR und der Ständerat – trotz Anerkennen des Handlungsbedarfs
beim Stockwerkeigentumsrecht – keinen inhaltlichen Mehrwert in der Motion und
lehnten diese ab. 2

MOTION
DATUM: 13.06.2022
ELIA HEER

Die WAK-NR lancierte im Januar 2023 ein Kommissionsmotion in Reaktion auf die
Veröffentlichung des Berichts des Bundesrates in Erfüllung des Postulates Beat Flach
(glp, AG; Po. 19.3894) betreffend den «Wildwuchs und den Wirrwarr bei den Regeln
der Baukunde». Im Bericht war der Bundesrat zum Schluss gekommen, dass die
Situation betreffend verschiedene technische Regeln in der Baubranche zunehmend
unübersichtlich und komplex geworden sei. Insbesondere wachse die Zahl sogenannter
Vollzugshilfen, sprich Richtlinien, Checklisten und Ausführungsbestimmungen, welche
von privaten und öffentlichen Akteuren erarbeitet werden, um Fehler bei der
Ausführung zu vermeiden. Es sei zunehmend schwierig geworden, den Überblick zu
behalten und die Qualität und Richtigkeit dieser Vollzugshilfen abzuschätzen. Laut dem
Bericht des Bundesrates wäre die beste Lösung für dieses Problem die Schaffung eines
neuen Bundesgesetzes, das einen standardisierten Prozess für die Ausarbeitung von
Vollzugshilfen festlegen und konforme Vollzugshilfen dementsprechend bezeichnen
würde. In ihrer Kommissionsmotion forderte die WAK-NR nun den Bundesrat auf, einen
entsprechenden Gesetzesentwurf vorzulegen. Der Bundesrat empfahl die Motion zur
Annahme und kündigte an, das Anliegen mittels Revision des BauPG umsetzen zu
wollen. Dieses müsse in absehbarer Zukunft sowieso revidiert werden, da die EU gerade
ihre Bauprodukteverordnung anpasse. Der Nationalrat nahm die Motion in der
Sommersession 2023 stillschweigend an. 3

MOTION
DATUM: 14.06.2023
ELIA HEER
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In der Herbstsession beugte sich der Nationalrat als Erstrat über einen Entwurf seiner
Rechtskommission, um unter anderem die Frist der Meldung von Baumängeln zu
verlängern. Dieser Entwurf griff die Anliegen mehrerer parlamentarischer Vorstösse auf
(u.a. Pa.Iv. 12.502; Pa.Iv. 14.453). Nach geltendem Recht müssen Baumängel
unverzüglich durch die Käuferinnen und Käufer einer Immobilie gemeldet werden;
ansonsten verlieren diese ihre Mangelrechte. Vor diesem Hintergrund arbeitete der
Bundesrat drei massgebliche Änderungsmassnahmen des OR aus: Erstens sollen
Baumängel zukünftig innert 60 Tagen durch die Erwerberinnen und Erwerber gemeldet
werden können anstatt der heutigen Rügefrist, welche sich über wenige Tage erstreckt.
Allerdings soll für die Vertragsparteien bei Werk- und Grundstückkaufverträgen die
Möglichkeit bestehen, sich auf eine andere Frist zu einigen. Zweitens soll der
Ausschluss des Nachbesserungsrechts für Baumängel im Falle von Bauten zum
persönlichen oder familiären Zweck nicht mehr zulässig sein. Drittens soll die Position
der Bauherrschaft im Bauhandwerkerpfandrecht gestärkt werden. So soll die
Bauherrschaft alternativ zur Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts eine
Ersatzsicherheit leisten können, die die Verzugszinsen für mindestens zehn Jahre
decken soll. Dies erleichtere die Bereitstellung einer solchen Ersatzsicherheit für die
Bauherrschaft, da diese nach geltendem Recht die Verzugszinsen auf unbestimmte Zeit
decken sollten. 

Die Mehrheit der RK-NR entschied, den Entwurf des Bundesrates noch zu erweitern
und sprach sich für eine gänzliche Abschaffung der Verwirkungsfolge für verspätete
Mangelrügen aus. Dabei sollen Baumängel innerhalb der gesamten Verjährungsfrist
gemeldet werden können, wobei diese von fünf auf zehn Jahre angehoben werden soll.
Um weiterhin Anreize zum sofortigen Mangelrügen zu setzen, soll die Bestellerin oder
der Besteller die durch Mängel verursachten Kosten tragen, falls diese bei einer
sofortigen Meldung nicht entstanden wären. Auch soll das Nachverbesserungsrecht
individuell für alle Immobilien vereinbart werden können, wobei ein Ausschluss des
Rechts auf Mängelbehebung in allen Fällen null und nichtig sei. Schliesslich entschied
sich die Kommission, die Laufzeit der Ersatzsicherheit der Bauherrschaft von den
vorgeschlagenen zehn auf fünf Jahre zu kürzen.

Eintreten auf die Vorlage war in der grossen Kammer unbestritten und erfolgte
stillschweigend. Der Entwurf der RK-NR wurde jedoch von zwei Minderheiten
hinterfragt. Einerseits war die Minderheit Beat Flach (glp, AG) der Ansicht, dass die
geforderte Anhebung der Verjährungsfrist von fünf auf zehn Jahre zu weit gehe, da dies
für Unternehmen finanziell nur schwer tragbar sei. Weiter müsse sichergestellt werden,
dass aufgrund nicht gemeldeter Baumängel Folgemängel ausgeschlossen werden
könnten. Deshalb sei eine übungsgemässe Untersuchung zu implementieren, damit
allfällige Mängel erkannt werden sollten. Insofern dies nicht der Fall sei, könnten Mängel
innerhalb der Verjährungsfrist gemeldet werden. Andererseits wollte eine Minderheit
Sidney Kamerzin (mitte, VS) dem weniger ausgebauten Entwurf des Bundesrats folgen.
Die Fraktionen der Grünen, der SP und FDP sprachen sich in allen Belangen für den
Entwurf der Kommissionsmehrheit aus. Ausser bei der Verlängerung der
Verjährungsfrist von fünf auf zehn Jahre stimmte die SVP-Fraktion hingegen dem
Entwurf des Bundesrats zu. Die Mitte-Fraktion unterstützte vollumfänglich die Fassung
des Bundesrats und beabsichtigte, der Minderheit Kamerzin zu folgen.
Beide Minderheiten bleiben in der grossen Kammer erfolglos, wenn auch – im Falle der
Minderheit Kamerzin – nicht vollkommen chancenlos. Immerhin 93
Nationalratsmitglieder vermochte die Minderheit um den Walliser Mitte-Nationalrat zu
überzeugen, darunter die Mehrheit der FDP- und Mitte-Fraktionsmitglieder und die
geschlossen stimmende SVP-Fraktion. Trotzdem konnte sich der Vorstoss gegenüber 94
Gegenstimmen (bei 2 Enthaltungen) knapp nicht behaupten. In der Gesamtabstimmung
wurde die Fassung der RK-NR klar mit 185 zu 5 Stimmen angenommen, womit das
Geschäft an den Ständerat ging. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2023
VIKTORIA KIPFER

In der Herbstsession 2023 beugte sich der Nationalrat über einen Entwurf seiner UREK
zur Änderung des Zweitwohnungsgesetzes basierend auf einer parlamentarischen
Initiative Candinas (mitte, GR). Erstens sollen auf Antrag der UREK-NR altrechtlich
erbaute Zweitwohnungen um bis zu 30 Prozent erweitert und gleichzeitig auch auf
dieser Fläche in weitere Wohnungen unterteilt werden können. Nach geltendem Recht
existieren bereits ebendiese Optionen, allerdings können sie nicht simultan
angewendet werden. Zweitens soll auch bei einem Wiederaufbau eine Erweiterung von
30 Prozent geltend gemacht werden können. Drittens soll dieser Wiederaufbau – bei
Einhaltung der baugesetzlichen Vorschriften – fortan auf der gesamten Parzelle erlaubt
sein. 

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2023
VIKTORIA KIPFER
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Eintreten auf die Vorlage wurde in der grossen Kammer ausgiebig diskutiert. Eine
Minderheit Suter (sp, AG) beantragte dem Rat, nicht auf die Vorlage einzutreten. Sie
verletze verfassungsmässige Vorgaben, welche im Zuge der Annahme der
Zweitwohnungsinitiative entstanden seien. Insbesondere sei in der Verfassung
verankert, dass der neue Bau und die Erweiterung von Zweitwohnungen zu unterlassen
sei, was aber bereits durch das geltende Recht verletzt werde. Die Vorlage der UREK-NR
würde den Verfassungsartikel noch weiter abschwächen was nach Ansicht von
Rechtsexperten und Rechtsexpertinnen eine «hochproblematische» Entwicklung sei.
Unterstützung erhielt der Minderheitsantrag Suter seitens der Fraktionen der SP, der
Grünen und der Grünliberalen. Unter anderem würde mit einer entsprechenden
Änderung des Gesetzes die einheimische Bevölkerung aus touristisch hochattraktiven
Ortschaften gedrängt werden. Weiter würde die Gesetzesvorlage Anreize zum Abbruch
von Liegenschaften schaffen, womit viel nicht rezyklierbarer Abfall einhergehe,
bemängelte Grünen-Fraktionssprecher Kurt Egger (gp, TG). Die Mitte-Fraktion
unterstützte dagegen den Entwurf der UREK-NR, da auf diese Weise das Bauen in der
Bauzone effizient genutzt werden könnte. Auch die FDP-Fraktion sah in der Vorlage ein
Mittel, eine höhere Verdichtung im Sinne der ersten Etappe der RPG-Revision zu
erreichen. Eine Mehrheit der Fraktion beabsichtige folglich, auf die Vorlage einzutreten
und in der Detailberatung den Anträgen der Mehrheit zu folgen, so Fraktionssprecherin
Christine Bulliard-Marbach (mitte, FR). Die gleichen Absichten hegte auch die SVP-
Fraktion, die sich laut Fraktionssprecher Michael Graber (svp, VS) für Eintreten
ausspreche. Schliesslich konnten sich die geschlossen stimmenden Fraktionen der SVP,
FDP und Mitte gegen eine links-grüne Minderheit behaupten und die grosse Kammer
beschloss mit 109 zu 78 Stimmen (bei 6 Enthaltungen), auf die Vorlage einzutreten.

In der Detailberatung fanden sich drei Minderheitenanträge sowie ein Einzelantrag,
welche jedoch in der grossen Kammer allesamt erfolglos blieben. Darunter fand sich
eine Minderheit Beat Flach, die sich an der Fassung des Bundesrats orientieren wollte,
dass lediglich für zusätzlich entstandene Wohnungen eine Nutzungsbeschränkung
gelten solle. Wenn im Zuge von Sanierungen und Abbruch zusätzliche Wohnungen
geschaffen würden, sollten diese zumindest im Rahmen der erweiterten Wohnfläche als
Erstwohnung dienen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgte Martina Munz (sp, SH), die mit
ihrem Einzelantrag forderte, dass mindestens die Hälfte der zusätzlich entstandenen
Wohnungen als Erstwohnungen genutzt werden müssten. Eine Minderheit Clivaz (gp, VS)
wollte einerseits die parzelleninterne Standortverschiebung strenger reguliert haben,
als dies im Entwurf der UREK-NR vorgesehen sei. Andererseits solle die Möglichkeit, im
Zuge einer Sanierung oder Wiederaufbaus neue Wohnungen zu schaffen, nur in
bestimmten Gemeinden zum Zuge kommen.

In der Gesamtabstimmung sprachen sich die geschlossenen Fraktionen der SVP und der
Mitte sowie eine grosse Mehrheit der FDP-Fraktion für die Vorlage aus, womit der
Entwurf mit 105 zu 80 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) angenommen wurde. 5

1) AB NR 2019, S. 1422 f.; AB SR 2019, S. 287
2) AB SR, 2022, S. 509; Bericht der RK-SR vom 28.3.22
3) AB NR, 2023, S. 1334; Mo. 23.3008
4) AB NR, 2023, S. 1905 ff.; Medienmitteilung BR BJ vom 19.10.22
5) AB NR, 2023, S. 1940 ff.
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